
Jutta Wagner zur Pr�sidentin des djb gew�hlt

Der djb veranstaltete vom 22.–24.9.2005 seinen 36. Kongress
in Trier.
Auf dem festlichen Eröffnungsempfang am 22.9.2005 hielt
den Festvortrag Richterin des BVerfG Dr. Hohmann-Denn-
hardt (Mitglied des Beirates der FF) zum Thema „Gleichbe-
rechtigung im Familienrecht“. Der Text wird alsbald unter
www.djb.de abrufbar sein. Grußworte sprach Brigitte Zypries,
Bundesministerin für Justiz.
Über die unterhaltsrechtlichen Folgen der seriellen Mono-
gamie referierte am 21.9.2005 Rechtsanwältin Dr. Ingrid
Groß, Augsburg (Ehrenvorsitzende der AG Familien- und
Erbrecht), über die aktuellen Reformüberlegungen zum Un-
terhaltsrecht.
Am 22.9.2005 wurde auf der Mitgliederversammlung des djb
Rechtsanwältin und Notarin Jutta Wagner, Berlin, zur neuen

Präsidentin gewählt. Die neue Präsidentin ist seit der Grün-
dung unserer Arbeitsgemeinschaft ihr Mitglied und wie ihre
Vorgängerin, Rechtsanwältin Margret Diwell, Berlin, Fach-
anwältin für Familienrecht. Jutta Wagner war jahrelang Vor-
sitzende des überaus erfolgreichen Landesverbandes Berlin
des djb. Sie war außerdem Mitglied des Kammervorstandes
der RAK-Berlin und ist weiterhin in der 3. Kammer des
Anwaltsgerichts Berlin als Richterin tätig. Sie folgt nun
Rechtsanwältin Margret Diwell, die den djb seit 2001 leitete
und Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshof in Berlin
weiterhin ist.

Ingeborg Rakete-Dombek

Aufs�tze

St�rkt die geplante Reform des Unterhaltsrechts das Kindeswohl?

Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, Rechtsanwältin, Senatorin a. D., Berlin

I. Vorbemerkung

Den im Mai diesen Jahres vorgelegten Referentenentwurf zur
Reform des Unterhaltsrechts1 hat die Bundesministerin der
Justiz Anfang September 2005 in das Bundeskabinett einge-
bracht.2 Nach Mitteilung des Bundesministeriums der Justiz
ist der Kabinettsentwurf nunmehr dem Bundesrat zugeleitet
worden und verfällt damit nicht der Diskontinuität wegen
Auflösung des Deutschen Bundestages und vorzeitiger Neu-
wahl. Da der Entwurf sowohl von den Ländern, der ehemali-
gen Opposition im Deutschen Bundestag als auch von der
Mehrzahl der Verbände positiv aufgenommen ist, geht das
Bundesministerium der Justiz trotz Neuwahl davon aus, dass
die Reform im Gesetzgebungsverfahren Erfolg haben wird.
Zu den Zielsetzungen des Entwurfs gehört in erster Linie die
Stärkung des Kindeswohls. Um dies zu erreichen, schlägt der
Entwurf vier Lösungen vor:
(Wieder-)Einführung eines Mindestunterhalts für Kinder (II.)
Verbesserung des Unterhaltsrangs für Kinder (III.)

Verbesserung des Unterhaltsrangs für alle betreuenden Eltern-
teile (IV.)
Erleichterung der Verlängerung des Betreuungsunterhalts ei-
nes nichtehelichen Elternteils über drei Jahre hinaus (V.).

II. Wiedereinf�hrung eines Mindestunterhalts
f�r Kinder

1. Der Referentenentwurf sieht eine Neufassung von § 1612a
BGB vor. Danach soll ein minderjähriges Kind von dem Eltern-
teil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, seinen Unterhalt
als Prozentsatz des Mindestunterhalts verlangen können. Die-
ser Mindestunterhalt soll wie folgt ermittelt werden:
Bezugsgröße soll künftig das sog. sächliche Existenzmini-
mum aus dem Einkommensteuerrecht sein, also der jährliche
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1 Pressemitteilung des BMJ vom 9.5.2005, FF 2005, 123; Text des Entwurfes

abgedruckt FamRZ 2005, 1041.
2 NJW Heft 38/05, XVI.


